
Anmeldung

Volkshochschule 
Rhein-Pfalz-Kreis

Volkshochschule Rhein-Pfalz-Kreis (Geschäftsstelle) Tel.: 0621 5909-0 
Europaplatz 5 Fax: 06235 959 393 
67063 Ludwigshafen www.vhs-rpk.de

Anmeldung bitte an die örtliche Volkshochschule senden!

Anmeldung für Kurse der Volkshochschule Rhein-Pfalz-Kreis 
Hiermit melde ich mich für die folgenden Veranstaltungen der vhs Rhein-Pfalz-Kreis verbindlich an. 
Mit meiner Unterschrift stimme ich den Allgemeinen Teilnahmebedingungen zu. Die Datenschutzerklärung habe ich zur Kenntnis genommen. Die Teil-
nahmebedingungen, Widerrufsbelehrung und Datenschutzerklärung sind im vhs-Programmheft abgedruckt und im Internet unter www.vhs-rpk.de 
zu finden. 
 

vhs-Kurs 

Kurs-Nr.  Kurs-Titel: Außenstelle/örtliche vhs:   

Beginn (unverbindlich!!):  
 

Kurs-Nr.  Kurs-Titel: Außenstelle/örtliche vhs:   

Beginn (unverbindlich!!):  
 

 

Kursteilnehmer*in 

Nachname:  Vorname:                                                                      Geschlecht:  ❑       ❑       ❑  

Straße, Haus-Nr.: PLZ, Ort: 

Telefon:  mobil/Handy:  

E-Mail:  Geburtstag:   

 

Bitte beachten Sie: Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Telefonnummer und/oder E-Mail-Adresse an die Kurs-
leitung weitergegeben werden darf, um Sie eventuell über Neuigkeiten wie Kursausfall informieren zu können. 

❑ Ich möchte den vhs-Newsletter und aktuelle Informationen per E-Mail bekommen. 

 
Ort, Datum, Unterschrift(en) 
Bei Minderjährigen Name und Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 

 

Einzugsermächtigung 

Erteilung einer Lastschriftermächtigung und eines SEPA-Lastschriftmandates 

1. Einzugsermächtigung 

    Hiermit ermächtige(n) ich/wir die Volkshochschule Rhein-Pfalz-Kreis widerruflich, die von mir/uns zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit zu  
Lasten meines/unseres Kontos einzuziehen. Mir/uns ist bekannt, dass bei Rückbelastung mangels Deckung oder aus anderen Gründen das  
Einzugsverfahren automatisch gelöscht wird und es für den weiteren Einzug vom Konto einer erneuten Einzugsermächtigung bedarf. 

2. SEPA-Lastschriftmandat 

    Hiermit ermächtige(n) ich/wir die Volkshochschule Rhein-Pfalz-Kreis, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.  
Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die von der Volkshochschule Rhein-Pfalz-Kreis auf mein/unser Konto gezogenen  
Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit dem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Instituts keine Verpflichtung zur Einlösung.  
Es gelten die Allgemeinen Teilnahmebedingungen der vhs Rhein-Pfalz-Kreis. Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen.  
Bei eventuellen Erstattungen bin ich/sind wir einverstanden, dass das angegebene Konto auch hierfür verwendet wird. Mir/uns ist bekannt, dass die 
Erteilung der Einzugsermächtigung/des SEPA- Mandats nicht verpflichtend ist und die Angaben gemäß Datenschutzgesetz auf freiwilliger Basis er-
folgen. Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Basis- Lastschrift wird die vhs Rhein-Pfalz-Kreis Sie mittels Vermerk auf der Anmeldebestätigung über 
den Einzug unterrichten. 

    Name Kontoinhaber*in:  Unterschrift Kontoinhaber*in 

    IBAN  BIC Bank:   
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Anmeldung

Volkshochschule 
Rhein-Pfalz-Kreis

Wichtiges zu Anmeldung und Teilnahme (Auszug!) 

1. Anmeldung, Bestätigung, Zahlungsmodalitäten 

Voraussetzung für die Teilnahme an einer Veranstaltung der vhs Rhein-Pfalz-Kreis ist eine vor-
herige Anmeldung bei der veranstaltenden Kommune (siehe S. 4 im aktuellen Programmheft). 
Angaben zu Alter und Geschlecht dienen ausschließlich statistischen Zwecken. Der vhs ist 
die Erhebung, Speicherung und Verarbeitung personenbezogener Daten zu Zwecken der   
Vertragsdurchführung gestattet. Der/die Teilnehmende kann dem jederzeit widersprechen. 
Die Anmeldungen werden in zeitlicher Reihenfolge bearbeitet. Wenn Sie keine Kursabsage er-
halten, können Sie davon ausgehen, dass die Veranstaltung stattfindet. Eine Benachrichti-
gung erfolgt, wenn die Veranstaltung ausfällt oder sich Änderungen ergeben. Zur schnellen 
Kontaktaufnahme ist bei der Anmeldung die Angabe Ihrer E-Mail-Adresse und/oder Telefon-
nummer, unter der Sie tagsüber erreichbar sind, erforderlich. 
Ihre Anmeldung zu Kursen und Veranstaltungen der Volkshochschule Rhein-Pfalz-Kreis 
ist verbindlich und verpflichtet zur Zahlung der vollen  Gebühr. 
Zur Zahlung erteilen Sie uns eine Einzugsermächtigung. Die Gebühr ist mit Veranstaltungs-
beginn fällig und wird ab dem 3. Werktag nach dem ersten Veranstaltungstermin per Last-
schriftverfahren von Ihrem Konto abgebucht. 
Die Teilnahme an einer Veranstaltung gilt als Anmeldung. Sie verpflichtet zur Zahlung der 
vollen Gebühr, auch wenn keine Teilnahme erfolgt. 

2. Teilnahmevoraussetzungen 

Die Ankündigung von Veranstaltungen ist unverbindlich. 
Mit der Anmeldung zu bzw. der Teilnahme an einer Veranstaltung der vhs Rhein-Pfalz-Kreis 
werden die Teilnahmebedingungen anerkannt. 
Ist in der Ankündigung der Veranstaltung ein Anmeldeschlusstermin angegeben, so bedarf 
eine Anmeldung, die nach dem Anmeldeschluss bei der vhs eingeht, einer ausdrücklichen Teil-
nahmezusage durch die vhs. 

3. Persönliche Teilnahme und „Ersatz“ 

Mit der Teilnahme/Anmeldung werden Rechte und Pflichten nur zwischen der vhs als Veran-
stalterin und der/dem Anmeldenden begründet. 
Die/der Anmeldende kann das Recht zur Teilnahme auch für eine dritte Person begründen.  
Diese ist der Volkshochschule Rhein-Pfalz-Kreis namentlich zu benennen. 
Die Volkshochschule Rhein-Pfalz-Kreis darf die Teilnahme von persönlichen und/oder sachli-
chen Voraussetzungen abhängig machen 

4. Leistungsumfang 

Der inhaltliche und terminliche Leistungsumfang der Veranstaltung ist ausschließlich in der 
Ausschreibung angegeben. Mündliche Zusagen oder Beschreibungen sind nicht verbindlich. 
Die Dozent*innen sind zu individuellen Absprachen nicht berechtigt. 

5. Gebühren 

Die Gebühr ergibt sich aus der bei Eingang der Anmeldung aktuellen Ankündigung der  
vhs Rhein-Pfalz-Kreis. Die meisten Angebote sind mit zwei Kursgebühren ausgeschrieben: 
eine Gebühr ab 8 Teilnehmenden und eine Gebühr für 6 bis 7 Teilnehmende. Die Zahl der am 
ersten Veranstaltungstermin angemeldeten Teilnehmenden legt fest, welche der Kursgebüh-
ren zu zahlen ist. 
Für Veranstaltungen über mehrere Semester und Studienreisen kann eine abweichende  
Fälligkeit festgelegt werden. 
Ermäßigungen werden nach § 6 der Gebührensatzung gewährt. 

6. Organisatorische Änderungen 

Es besteht kein Anspruch auf Unterricht durch eine bestimmte Lehrkraft. 
Die Volkshochschule Rhein-Pfalz-Kreis kann aus sachlichem Grund und in einem zumutbaren 
Umfang Ort und Zeitpunkt der Veranstaltung ändern. 
Muss ein Termin aus von der Volkshochschule Rhein-Pfalz-Kreis nicht zu vertretenden Grün-
den ausfallen, kann dieser nachgeholt werden. Wird der Termin nicht nachgeholt, wird die  
Gebühr für den ausgefallenen Termin erstattet.

7. Rücktritt / Absage durch die Volkshochschule 

Die Mindestteilnehmerzahl liegt in der Regel bei 8 Personen. Für kleinere Kursgruppen kön-
nen andere Gebührensätze anfallen. Wird die Mindestteilnahmezahl nicht erreicht, kann die 
vhs Rhein-Pfalz-Kreis von der Veranstaltung zurücktreten, ebenso bei Ausfall einer Kursleitung 
oder anderer von der vhs nicht zu vertretenden Gründe. Kosten entstehen der/dem Teilneh-
menden hierdurch nicht. Kann die Veranstaltung nur teilweise stattfinden, wird die Gebühr 
nach dem Verhältnis der durchgeführten Unterrichtsstunden zum Gesamtumfang abgerechnet. 
Kommt eine Veranstaltung nicht zustande, werden Sie schnellstmöglich informiert. Bitte geben 
Sie dafür bei der Anmeldung eine Telefonnummer, unter der Sie tagsüber erreichbar sind, oder 
Ihre E-Mail-Adresse an. 
Die Volkshochschule Rhein-Pfalz-Kreis kann unter den Voraussetzungen des § 314 BGB 
Teilnehmende von einer Veranstaltungseinheit ausschließen. Der Vergütungsanspruch der  
Volkshochschule Rhein-Pfalz-Kreis wird durch eine solche Kündigung oder durch einen  
Ausschluss nicht berührt. 

8. Abmeldung 
Ein Rücktritt ist i.d.R. bis zu 5 Tage vor dem Kurstermin kostenfrei möglich. Für eine Abmel-
dung danach bis zu einem Arbeitstag (Montag bis Freitag außer Feiertag) 11:00 Uhr vor dem 
Kursbeginn sind 50% der Kursgebühr zu zahlen, ggf. zzgl. Materialkosten und Umlagen.  
Ab dem Tag des Kursbeginns ist im Falle eines Rücktritts die volle Kursgebühr zu zahlen. 
Bitte beachten Sie die Sonderregelungen! 
Eine Abmeldung bedarf der Textform und ist an die veranstaltende örtliche Volkshochschule 
zu richten. Eine telefonische Abmeldung ist nicht möglich. 
Eine Abmeldung bei der Kursleitung ist nicht verbindlich. Ein Fernbleiben von der Veranstal-
tung gilt nicht als Abmeldung. 

9. Teilnahmebescheinigungen / Zwischenbescheinigungen 

Teilnahmebescheinigungen werden gegen eine Gebühr von 4,00 € bis max. ein Jahr nach Ver-
anstaltungsende ausgestellt, wenn mindestens 80% der Unterrichtsstunden besucht wurden. 

Bitte beachten Sie, dass Sie mit Ihrer Anmeldung  
die Allgemeinen Teilnahmebedingungen anerkennen! 

 Der genaue Wortlaut findet sich im Programmheft 
 und unter www.vhs-rpk.de 

Widerrufsbelehrung 
Wenn Sie Ihre Veranstaltung bei der Volkshochschule Rhein-Pfalz-Kreis telefonisch, per Brief, 
E-Mail oder online gebucht haben, können Sie Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen 
ab dem Tag des Vertragsschlusses ohne Angabe von Gründen widerrufen. Die Widerrufsfrist  
beginnt frühestens am Tag nach Erhalt dieser Widerrufsbelehrung. Zur Wahrung der Frist 
genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. 
Dies entspricht dem Widerrufsrecht bei Fernabsatzverträgen gem. §§ 312 ff. Bürgerliches Gesetz-
buch. Nach § 355 gilt das auch für Fernunterricht (Online-Kurse/E-Learning). 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie die vhs mittels einer eindeutigen Erklärung 
(z.B. ein per Post versandter Brief, Telefax, E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu  
widerrufen, informieren. 

Bitte richten Sie Ihr Schreiben an:  
Volkshochschule Rhein-Pfalz-Kreis Europaplatz 5, 67063 Ludwigshafen 
Fax: 06235 959 393, E-Mail: kvhs-geschaeftsstelle@vhs-rpk.de 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

Widerrufsfolgen 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurück- 
zugewähren und ggf. gezogene Nutzungen herauszugeben. In der Regel können Sie uns die 
empfangene Leistung, die Veranstaltung, nicht zurückgewähren; in diesem Fall müssen Sie uns 
Wertersatz leisten. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen Sie innerhalb von  
30 Tagen nach Absendung Ihrer Widerrufserklärung erfüllen. 

Hinweis: Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn wir mit der Ausführung der Dienstleistung, also 
der Durchführung der gebuchten Veranstaltung, mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung vor Ende 
der Widerrufsfrist begonnen haben oder Sie diese selbst veranlasst (bzw. daran teilgenommen) 
haben. 
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Antrag auf Gebührenermäßigung 
● Ermäßigungen werden nur auf Antrag gewährt. 

● Eine Ermäßigung erfolgt nur bei Kursen, die mit mindestens  
20 Unterrichtsstunden (à 45 Minuten) ausgeschrieben sind,  
und soweit die Ermäßigung bei der Veröffentlichung nicht  
ausdrücklich ausgeschlossen wird. 

● Das Angebot der Jungen vhs ist grundsätzlich nicht  
ermäßigbar. 

● Treten mehrere Ermäßigungsgründe gleichzeitig auf, wird die  
Teilnehmergebühr nur einmal ermäßigt. 

● Nach Kursbeginn ist die Gewährung einer Ermäßigung nicht mehr 
möglich. Materialkosten etc. sind prinzipiell von Ermäßigungen  
ausgenommen.

Für die umseitige(n)  
Veranstaltung(en) beantrage ich aus  
dem unten genannten Grund eine Gebührenermäßigung.  
Entsprechende Unterlagen (in Kopie) sind beigefügt: 

25 % Ermäßigung: 

❑ Familie, Lebensgemeinschaft und Alleinerziehende*r mit  
minderjährigen Kindern im gleichen Kurs ab dem 2. Mitglied  

❑ Studierende*r, Schüler*in, Auszubildende*r 

❑ Schwerbehinderung von mind. 80% 

10% Ermäßigung 

❑ Belegung von mindestens zwei ermäßigungsberechtigten Veranstal-
tungen innerhalb eines Kalenderhalbjahres für jeden dieser Kurse.  
Die Ermäßigung wird nachträglich zum Ende des Halbjahres erstattet. 

❑ Inhaber*in der Jugendleiter-Card

 

Ort, Datum                                      Unterschrift(en)


